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322 Hiermit wird die nachfolgende Allgemeinverfügung 
nachrichtlich bekanntgemacht.  
Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020  
zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung  
an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln  
vom 7. November 2020

Da die Allgemeinverfügung gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung 
der Stadt Köln vom 10.02.2009 in der zurzeit geltenden Fas-
sung am 7.11.2020 bekanntgemacht wurde und am 8.11.2020 
in Kraft getreten ist, erfolgt insoweit die gemäß § 8 Abs. 2 
Hauptsatzung der Stadt Köln erforderliche nachrichtliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln.

Änderung der Allgemeinverfügung vom 2.10.2020 zur re-
gionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung an das 
Infektionsgeschehen in der Stadt Köln vom 7.11.2020

Auf Grund des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) 
in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 16, 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 der Coronaschutzverordnung NRW (Co-
ronaSchVO) vom 30.10.2020 wird die Allgemeinverfügung 
der Stadt Köln vom 2.10.2020 zur regionalen Anpassung der 
CoronaSchVO an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln, 
zuletzt geändert am 6.11., wie folgt geändert:

I.

Es wird hinter Nr. 16 folgende Nr. 16a eingefügt:

„Nr. 16a Anordnung von Quarantäne
Personen, die (z.B. durch Mitteilung eines Labors oder einer 
ärztlichen Praxis) Kenntnis davon haben, dass sie positiv ge-
testet sind, müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung 
des positiven Testergebnisses in Quarantäne begeben.“

II.

Die Änderung der Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Begründung:
Wegen der Begründung wird auf die Allgemeinverfügung vom 
2.10. und die seither im Amtsblatt veröffentlichten Änderungen 
Bezug genommen. Zu der Änderung in dieser Verfügung wird 
ausgeführt:

Aufgrund des Anstiegs der Testungen und der Zahl der posi-
tiv getesteten Personen ist es zur Eindämmung der Infektion 
erforderlich, dass sich Personen, bei denen eine molekular-
biologische Untersuchung das Vorhandensein von Corona-
virus-S ARS-CoV2 bestätigt hat, unverzüglich, nachdem sie 
von dem positiven Testergebnis Kenntnis erlangt haben, in 
häusliche Quarantäne begeben. Die Infektion mit dem Co-
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ronavirus SARS-CoV-2 kann auch durch asymptomatische 
Personen übertragen werden. Liegt ein positives Testergebnis 
vor, so bestehen dringende Anhaltspunkte für eine Infektion. 
Hierbei kommt es nicht darauf an, wo und aus welchem An-
lass die Testung vorgenommen wurde. Durch die Ausweitung 
von Testmöglichkeiten und die unterschiedlichen Anbieter von 
Testungen kann trotz der nach dem Infektionsschutzgesetz 
bestehenden Meldepflichten nicht ausgeschlossen werden, 
dass die positiv getestete Person von dem Ergebnis der Tes-
tung schneller erfährt, als das zuständige Gesundheitsamt 
durch den Meldeweg nach dem Infektionsschutzgesetz. Zur 
Vermeidung von Übertragungsgefahren ist daher die unmittel-
bare Quarantäne nach positivem Testergebnis anzuordnen.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung. 

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer sich entgegen § 1 Nr. 16a nicht 
unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Tester-
gebnisses in Quarantäne begibt.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Änderung der Allgemeinverfügung können Sie 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Köln, Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Prof. Dr. Wiesmüller

323 Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020  
zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung  
an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln  
vom 9. November 2020

Auf Grund des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) 
in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 16, 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 der Coronaschutzverordnung NRW (Coro-
naSchVO) vom 30.10.2020 wird die Allgemeinverfügung der 
Stadt Köln vom 2.10.2020 zur regionalen Anpassung der Co-
ronaSchVO an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln wie 
folgt geändert:

I.

§ 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„Nr. 2 Mund-Nase-Bedeckung in öffentlichen Bereichen 
des Kölner Stadtgebiets
In folgenden öffentlichen Bereichen des Kölner Stadtgebiets 
ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen: 

	 a)	� in sämtlichen Fußgängerzonen der Stadt Köln von 
10.00 bis 22.00 Uhr,

	 b)	� in den Einkaufsstraßen Aachener Straße vom Habs-
burger Ring bis Hausnummer 76 bzw. 61 sowie von 
Hausnummer 390 bis Hausnummer 456 bzw. von 
Hausnummer 497 bis Hausnummer 567; Bahnhof-
straße in Porz von Hausnummer 47 bis Ecke Haupt-
str. bzw. von Hausnummer 58 bis Ecke Hauptstr.; 

Bonner Straße von Hausnummer 2 bis Ecke Bon-
ner Wall bzw. von Hausnummer 1 bis Ecke Altebur-
ger Wall; Breite Straße von Ecke Tunisstr. bis Ecke  
St. Apern-Str. einschließlich Willy-Millowitsch-Platz 
und Hanns-Hartmann-Platz; Brüsseler Straße von 
Ecke Aachener Str. bis zur Ecke Venloer Str.; Chlod-
wigplatz von Hausnummer 1 bis zur Severinstorburg 
bzw. von Hausnummer 2 bis zur Severinstorburg; 
Dellbrücker Hauptstraße von Ecke Thurner Str. 
bis Hausnummer 140 bzw. von Hausnummer 61 bis 
Ecke Bergisch-Gladbacher-Str. 1006; Deutzer Frei-
heit; Dürener Straße von der Universitätsstraße bis 
zum Gürtel; Ehrenstraße; Eigelstein; Frankfurter 
Straße vom Wiener Platz bis Montanusstr. bzw. Vin-
cenzstr; Hauptstraße in Rodenkirchen von Haus-
nummer 1 bis zur Ecke Walther-Rathenau-Str. bzw. 
von Hausnummer 2 bis Hausnummer 128; Höninger 
Weg von Hausnummer 134 bis Hausnummer 220 
bzw. von Hausnummer 145 bis Hausnummer 257; 
Kalker Hauptstr. von Hausnummer 51 bis Haus-
nummer 273 bzw. von Hausnummer 62 bis Haus-
nummer 244; Keupstraße von Hausnummer 32 bis 
Ecke Bergisch-Gladbacher-Str. Hausnummer 95 bzw. 
von Ecke Schanzenstr. Hausnummer 1 bis Keupstr. 
Hausnummer 123; Maastrichter Straße von Ecke 
Hohenzollernring bis Ecke Brüsseler Platz; Mittel-
straße, Neumarkt; Neusser Straße vom Ebertplatz 
bis Weißenburgstr. sowie von Hausnummer 177 bis 
Hausnummer 457 bzw. von Hausnummer 184 bis 
Hausnummer 450; Severinstraße von Hausnummer 
1 bis Hausnummer 193 bzw. von Hausnummer 2 bis 
Ecke Spielmannsgasse; Sülzburgstraße von Luxem-
burger Straße bis Berrenrather Straße; Venloer Stra-
ße von Hausnummer 1 bis zum Hans-Böckler-Platz 
einschließlich dieses Platzes sowie von der Inneren 
Kanalstraße bis zur Heliosstraße; Weidengasse; Wie-
ner Platz und Zülpicher Straße von Hausnummer 1  
bis Hausnummer 51 bzw. von Hausnummer 2 bis 
Hausnummer 70 einschließlich des Zülpicher Platzes, 
jeweils von 10.00 bis 22.00 Uhr,

	 c)	 in der Altstadt (s. Lageplan 1) von 10.00 bis 22.00 Uhr,
	 d)	 auf den Kölner Ringen von 10.00 bis 22.00 Uhr,
	 e)	� auf dem Rheinufer linksrheinisch zwischen Mülheimer 

Brücke und Südbrücke von 10.00 bis 22.00 Uhr,
	 f)	� auf dem Rheinboulevard/Rheinpromenade rechts-

rheinisch (s. Lageplan 2) von 10.00 bis 22.00 Uhr, 
	 g)	� bei Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 

nach Maßgabe des § 1 Nr. 9 dieser Allgemeinverfü-
gung und

	 h)	� an allen Orten, an denen gemessen an der verfügba-
ren Fläche mit dem Zusammentreffen einer so großen 
Anzahl von Menschen zu rechnen ist, dass Mindest-
abstände von 1,50 m nicht sichergestellt werden kön-
nen.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht 
für Parks und Grünanlagen, für Personen in oder auf Kraftfahr-
zeugen, Fahrrad- und Rollerfahrende, Joggende an Orten, an 
denen üblicherweise gejoggt wird, sowie für Kinder bis zum 
Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen 
keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können; die medizini-
schen Gründe sind durch ein ärztliches Zeugnis nachzuwei-
sen, welches auf Verlangen vorzuzeigen ist.“
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II.

Die Änderung der Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Begründung:
Die Regelung der Maskenpflicht wurde bestimmter gefasst 
und ein irrtümlich weggefallener Bereich wieder hinzugefügt.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 CoronaSchVO 
handelt, wer entgegen § 3 Absatz 2 CoronaSchVO trotz beste-
hender Verpflichtung keine Alltagsmaske trägt.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Änderung der Allgemeinverfügung können Sie 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Köln, Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 9. November 2020	 Sondernummer 88	 Seite 1480

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeberin: Stadt Köln · Die Oberbürgermeisterin

Redaktion: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 Köln, Zimmer 2; 
Telefon 02 21 / 2 21-2 64 83, Fax 02 21 / 2 21-3 76 29, E-Mail: amtsblatt@stadt-koeln.de

Für die inhaltliche Richtigkeit der Veröffentlichung sind die jeweiligen Ämter und Dienststellen verantwortlich.
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, 57537 Wissen, Telefon 0 27 42 / 93 23-0, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de

Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wöchentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 ” 

Jahresabonnement: 79,50 ” einschließlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Köln 
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.

Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekündigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung berechnet.

Das Amtsblatt kann gebührenfrei im Bürgerbüro, Laurenzplatz 4, 50667 Köln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 ” in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln, eingesehen werden.

Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663


	Amtsblatt der Stadt Köln, 51. Jahrgang  G2663, ausgegeben am 9. November 2020, Sondernummer 88
	Inhalt 
	322 Hiermit wird die nachfolgende Allgemeinverfügung nachrichtlich bekanntgemacht. Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020 zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln vom 7. November 2020 
	323 Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020 zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln vom 9. November 2020 





